
   

 

Ausschreibung 
 

2. FRIDAY NIGHT FENCING CHALLENGE 

 
 
Ausrichter: ATSV Saarbrücken 1848 e.V. 
 
Organisator: Förderverein Fechten Saarbrücken e.V. 

 Leon Straub, Tel.: 0152 / 33813043, mailto: Leon_Straub@web.de 
 
Ort: Schulturnhalle Bellevue, Zeppelinstraße 1, 66117 Saarbrücken 
 
Datum: Freitag 10.09.2021 
 
Altersklassen: Senioren und U23 (ab 2006 und älter), DEGEN Mixed 

Quote: int. offen, max. 18 Starter, Windhundprinzip: Reihenfolge der 
Meldung entscheidet über Start 

 
Zeitplan: Degen Mixed – 10.09., Einlass 17:30, Aufruf 18:00, Beginn 18:15  
 

Modus: Setzrunde, K.O., Platzierungen werden ausgefochten. 
 
Auszeichnungen: nach Klasse getrennte Wertung, Wanderpokal für den Tagessieger 

 TURNIERSERIE: Die Challenge wird in regelmäßigen Abständen wiederholt.
 Sieger und Platzierte der Serie (Punktesystem) werden prämiert. 

 

Ausrüstung: Gemäß Festlegung DFB: 
http://www.fechten.org/fileadmin/user_upload/Ausruestungsvorschri 
ften_DFB ab_01.08.2020.pdf  Transparente Stecker sind nicht 
verpflichtend. Es findet eine Materialkontrolle an den Fechtbahnen statt, 
jeder Verstoss wird nach Reglement geahndet. Alle Teilnehmer sind für Ihre 
Ausrüstung selbst verantwortlich. 

 
Kampfrichter: Die Teilnehmer jurieren sich selbst. 
 
Verpflegung: Bitte selbst mitbringen. Obst und Wasser steht kostenfrei zur Verfügung. 
 
Meldegeld: 15,-€ pro Start, passende Barzahlung vor Ort. 

 
Meldungen: Bis Mittwoch 08.09. per E-Mail an Leon_Straub@web.de, mit Angabe von 

Adresse, Telefonnummer und E- Mailadressen zur Kontaktverfolgung 
 

Hygiene: Es dürfen nur gemeldete Fechter ohne Corona-Symptome (u.a. Erkältungs-
Symptome, Fieber, Durchfall, Geruchs- u. Geschmacksverlust) die Halle und 
das Sportgelände betreten, die in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu 
Corona-Infizierten hatten. Für alle Teilnehmer über 18 ist nach aktueller 
Verordnung ein Genesungsnachweis, eine Impfbestätigung oder ein 
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negativer Coronatest vorzulegen (nach Absprache kann auch vor Ort ein 
Test durchgeführt werden). Angemeldete Vereinsfunktionäre und Trainer 
haben unter denselben Bedingungen Einlass, sofern Ihre Anzahl pro Verein 
nicht die Anzahl der startenden Fechter übersteigt. Die Gesamtzahl der 
Personen in der Halle ist streng limitiert. Umkleiden und Toiletten sind 
geöffnet und können einzeln genutzt werden, Duschen sind geschlossen. 
Desinfektionsspender sind vom Veranstalter gestellt. Es gelten die aktuellen 
Regelungen zur Maskenpflicht und dem Abstandsgebot. Auf 
Händeschütteln und Abklatschen bei Gefechten ist zu verzichten.  

 
Haftung: Die Teilnehmer sichern zu, dass die bei der Meldung getätigten 

Kontaktangaben wahrheitsgemäß und aktuell sind und willigen ein, dass 
diese im Bedarfsfall (z.B. Infektionsgeschehen) durch den Veranstalter an 
die entsprechenden Behörden und Ämter zur Bekämpfung des Corona-
Virus weitergegeben werden dürfen. Mit der Meldung erklären die 
Teilnehmer, dass Ihnen die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln 
bekannt sind und Ihnen bewusst ist, dass trotz Einhaltung der gesetzlichen 
Vorgaben und Einhaltung der Regeln ein Infektionsrisiko mit dem Corona-
Virus nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. Die Teilnahme an der 
Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr. Veranstalter und Ausrichter 
übernehmen keine Haftung. Treten nach der Veranstaltung 
Krankheitssymptome auf, die den Schluss nahelegen, dass es während der 
Durchführung des Turniers zu einer Coronainfektion gekommen ist, ist der 
Veranstalter umgehend zu informieren.  

 
Bilder/TV Rechte: Mit der Meldung erklären die Teilnehmer bzw. deren gesetzliche Vertreter, 

dass sie mit einer Veröffentlichung ihrer Namen, Vereine und Geburts-
jahrgänge, sowie des Wettkampfes einverstanden sind. Der Fechter/ 
Fechterin bzw. der gesetzliche Vertreter erklärt sich damit einverstanden, 
dass bei den Wettkämpfen Bild-, Ton- und Filmaufnahmen gefertigt, 
verbreitet und zur Schau gestellt werden. Diese Einwilligung erfolgt 
unentgeltlich, ist räumlich und zeitlich unbeschränkt und gilt sowohl für das 
Recht am Bild als auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Sie umfasst alle 
Medien, insbesondere aber das Recht, Aufnahmen im Print, TV-Sendungen 
und im Internet wiederzugeben. Dabei besteht die Möglichkeit, aber keine 
Pflicht, den Namen zu nennen. Dieser Einwilligung kann am Turniertag beim 
Technischen Direktorium widersprochen werden. 

 


